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Zitat von Bolzbold

Im konkreten Fall einer Legasthenie fällt der Notenschutz fast nicht ins Gewicht, weil
die Rechtschreibung nur einen verschwindend geringen Teil der Prüfungsleistung
ausmacht. Die viel erheblicheren Prüfungsleistungen bleiben davon unberührt.

Ist das heute so?

Ich kenne es aus dem Deutsch- und Englischunterricht so, daß bei Orthographie 6 das
Gesamtergebnis der Klausur maximal 5 sein kann, selbst wenn der Inhalt 1 ist. Da gab es einen
Sperrvermerk. Ab Orthographie 5 (oder besser) wurden die Teilleistungen dann prozentual
verrechnet, so dass es nicht mehr wirklich ins Gewicht fiel.

Da fällt der Notenschutz, wenn mit einer 6 zu rechnen ist, schon ganz wesentlich ins Gewicht.
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